
Pflegeheime zwischen Erben 
und Sozialhilfeträgern

OLG Köln konkretisiert Vorgehen gegen Erben und Sozialhilfe bei offenen Entgeltforderungen

Von Markus Düncher

D as Oberlandesge­
richt Köln hat am 
27. Januar 2026 
klargestellt, dass 

Heime nach dem Tod eines Be­
wohners offene Forderungen 
erst gegenüber dem Sozialhilfe­
träger geltend machen müssen, 
sofern ein entsprechender An­
spruch besteht. Erst wenn das 
Sozialamt nicht zahlen muss 
oder kann – zum Beispiel, weil 
keine Bedürftigkeit vorliegt, das 
Sozialamt nicht rechtzeitig in­
formiert wurde, Vermögen ein­
gesetzt werden muss oder die 
Erben nicht ausreichend mitwir­
ken, darf sich das Heim mit sei­
ner Forderung an die Erben hal­
ten. Die Entscheidung betont, 
dass Heime genau dokumentie­
ren und mit dem Sozialamt so­
wie den Erben eng zusammen­
arbeiten sollen.

Hintergrund des Verfah-
rens: Die Erben einer verstor­
benen Heimbewohnerin wollten 
offene Forderungen des Pflege­
heims nicht bezahlen. Im Kern 
ging es darum, ob das Heim zu­
erst versuchen muss, das ausste­
hende Entgelt vom Sozialhilfe­
träger zu erhalten, bevor es sich 
an die Erben wenden darf.

Nach dem Tod eines Be­
wohners kann der Anspruch 
auf Sozialhilfe automatisch auf 
das Pflegeheim übergehen. Dies 
bedeutet: Das Heim ist berech­
tigt, einen noch nicht endgül­
tig beschiedenen Sozialhilfean­
spruch nun selbst fortzuführen.
1.	Wer zuerst zahlen muss: 

Sozialamt oder Erben?
Nach dem Tod des Heim­
bewohners hat die Ein­
richtung zwei Forderungs­
rechte: den zivilrechtlichen 
Anspruch gegen die Erben 
und den gesetzlich auf ihn 
übergegangenen Anspruch 
gegen den Sozialhilfeträger. 
Das OLG verlangt, vorran­
gig den Sozialhilfeträger in 
Anspruch zu nehmen: Nach 

Treu und Glauben muss die 
Einrichtung zunächst den 
übergegangenen Anspruch 
ihm gegenüber durchsetzen. 
Erst wenn der Sozialhilfe­
träger (z. B. wegen fehlen­
der Bedürftigkeit, verspäte­
ter Kenntnis vom Hilfebedarf 
oder einzusetzendem Vermö­
gen) nicht leisten muss, kann 
der Anspruch gegen die Er­
ben geltend gemacht werden.

2.	Darlegungs- und Beweislast
Das Heim muss dem 
Sozialamt verständlich 
und nachvollziehbar dar­
legen, dass ein Anspruch 
auf Unterstützung besteht. 
Im Sozialhilfeverfahren 
muss es aufzeigen, dass 
der Hilfebedarf bekannt 
war, ein Antrag richtig und 
vollständig gestellt wur­
de, alle nötigen Unterla­
gen eingereicht sind und 
gegebenenfalls auch Ein­
spruch gegen Ablehnungen 
eingelegt wurde. Diesem 
dürfen keine Hindernisse 
entgegenstehen. Antrag­
stellung, Unterlagen und 
eventuelle Rechtsmittel ge­
gen ablehnende Bescheide 
sind nachvollziehbar zu do­
kumentieren. Liegen Ab­
lehnungsgründe wie eine 
verspätete Kenntnis des 
Sozialhilfeträgers oder ver­
wertbares Vermögen vor, 
entfällt der Vorrang der In­
anspruchnahme des Sozi­
alhilfeträgers. Im konkre­
ten Fall war dies der Fall: 
Bis zum 16.05.2022 lag 
keine rechtzeitige Antrag­
stellung und auch Vermö­
gen oberhalb des Schonbe­
trags vor. Daher konnten 
die Erben für diesen Zeit­
raum zivilrechtlich in An­
spruch genommen werden.

3. �Kooperationspflichten aller 
Beteiligten
Das Heim muss die Erben 
von Anfang an einbeziehen, 
damit alle nötigen Unterlagen 
und Informationen für das 
Sozialamt schnell und voll­

ständig bereitstehen. Nur 
wenn das Sozialamt nicht 
zahlen muss, weil die Erben 
zum Beispiel nicht ausrei­
chend helfen, den Sachverhalt 
aufzuklären oder gar wich­
tige Informationen zurück­
halten, darf sich das Heim 
mit seinen Zahlungsforde­
rungen an die Erben wen­
den. Die Erben können sich 
also nur dann darauf beru­
fen, dass zuerst das Sozial­
amt zahlen muss, wenn sie 
selbst kooperieren.

Auswirkungen auf die Praxis – 
Was müssen Heimträger jetzt 
beachten? Der Beschluss be-
deutet für den Alltag:
•	 Am besten unterstützen 

Heime die Bewohner be­
reits frühzeitig dabei, einen 
entsprechenden Bedarf beim 
Sozialamt anzuzeigen, einen 
förmlichen Antrag zu stellen 
und alle nötigen Unterlagen 
einzureichen.

•	 Nach dem Tod des Bewoh­
ners müssen die Erben oder 
eine bevollmächtigte Person 
dem Heim helfen, das So­
zialhilfeverfahren weiterzu­
führen. Erst wenn klar ist, 
dass das Sozialamt nicht zah­
len muss, dürfen Heime die 
Erben direkt in Anspruch 
nehmen. Die Verwaltung des 
Heims sollte daher alles ge­

nau dokumentieren – von An­
fragen bis zu erhaltenen oder 
fehlenden Informationen.

•	 Gibt es (noch) keine be­
kannten Erben oder Bevoll­
mächtigten, muss beim 
Nachlassgericht eine Nach­
lasspf legschaft beantragt 
werden. Gegenüber diesem 
Nachlasspf leger kann das 
Heim dann seine Forderung 
geltend machen und ihn um 
Unterstützung im Sozial­
hilfeverfahren bitten.

•	 Es gilt: Die Erben müssen 
erst dann zahlen, wenn ausge­
schlossen ist, dass das Sozial­
amt einspringt.

•	 Damit die Ansprüche nicht 
verjähren, können Heime 
vorsorglich vor den Zivil­
gerichten Klage erheben 
oder mit den Erben oder 
deren Vertretern eine Still­
halte- und Verjährungsver­
zichtsvereinbarung treffen, 
sodass das Heim zunächst ab­
warten kann, bis das Sozial­
hilfeverfahren abgeschlos­
sen ist.
Kritik und Ausblick: Pflege­

heime haben jetzt mehr Verwal­
tungsaufwand, wenn sie offene 
Rechnungen nach dem Tod ei­
nes Bewohners eintreiben möch­
ten. Sie können Erben erst dann 
zu Zahlungen auffordern, wenn 
sie vorher alles getan haben, um 

das Geld vom Sozialamt zu er­
halten. Hierbei ist es erlaubt und 
notwendig, Unterstützung und 
Mitarbeit von den Erben oder 
deren Vertretern zu verlangen.

Handlungsempfehlungen: 
Was Pflegeheime nun praktisch 
tun sollten:
•	 Halten Sie von Anfang an 

alle wesentlichen Informatio­
nen zum Sozialhilfeverfahren 
fest: Dokumentieren Sie alle 
Anträge und die wesentliche 
Kommunikation mit dem So­
zialamt und den Erben.

•	 Prüfen Sie direkt nach dem 
Tod eines Bewohners, ob das 
Sozialamt zahlen müsste und 
ob dort alle Unterlagen voll­
ständig vorliegen. Falls et­
was fehlt, bitten Sie die Er­
ben oder ihre Vertreter sofort 
um Unterstützung.

•	 Fordern Sie die Erben erst 
dann zur Zahlung auf, wenn 
das Sozialamt nicht zahlt 
oder dort wichtige Unter­
lagen fehlen. Dokumentie­
ren Sie Ihre Schritte dabei 
sorgfältig.

•	 Wenn es keine bekannten 
Erben oder bevollmächtig­
te Personen gibt, wenden 
Sie sich ans Nachlassgericht. 
Dort kann ein Nachlass­
pfleger bestellt werden, der 
für die noch unbekannten Er­
ben handeln kann.

•	 Damit offene Rechnungen 
nicht verjähren, sollten Sie 
rechtzeitig rechtliche Schrit­
te einleiten – zum Beispiel ei­
ne Klage vor den Zivilgerich­
ten einreichen. Sie können 
auch mit den Erben verein­
baren, zunächst abzuwarten, 
bis das Sozialamt entschie­
den hat und dass die Erben 
bis dahin auf die Einrede der 
Verjährung verzichten. Dies 
spart Aufwand für ein zusätz­
liches Klageverfahren.

Fazit
Das OLG Köln hat klargestellt: 
Heime müssen offene Rechnun­
gen nach dem Tod eines Bewoh­
ners zuerst gegenüber dem So­
zialamt einfordern. Nur wenn 
dieses nicht zahlen muss, dür­
fen sie sich an die Erben wen­
den. Wichtig ist, dass Heime al­
le Schritte und Absprachen gut 
dokumentieren und von Anfang 
an eng mit den Erben zusam­
menarbeiten. Wer diese Abläufe 
einhält, vermeidet Streitigkeiten 
und sichert die Finanzierung der 
Heimkosten.

OLG Köln, Beschluss vom 27. Ja-
nuar 2026 – 5 U 21/25 
Der Autor ist Rechtsanwalt bei 
Iffland Wischnewski Rechtsan-
wälte.

Mitarbeiter halten und verstehen
Wohnzimmer-Gespräche in Hannover

Am 21. Mai 2026 lädt Sarah 
Liedtke in Kooperation mit der 
New Care – New Leadership 
Community von Altenheim zu 
den Wohnzimmer-Gesprächen 
nach Hannover ein. Das Format 
richtet sich konkret an Einrich­
tungsleitungen. Sarah Liedtke 
ist als Keynote-Speakerin, Mo­
deratorin und Workshop-Leite­
rin auf Führungsthemen in der 
Pflege spezialisiert.

Von 15 bis 19 Uhr dreht sich 
in der Work Life Academy in 
Hannover alles um die Frage, 
wie es gelingt, Mitarbeitende 
zu gewinnen und langfristig zu 

binden. Im Fokus stehen die Be­
dürfnisse der Generationen Al­
pha bis Boomer und wie Füh­
rung Motivation, Vertrauen und 
Bindung stärken kann. Praxis­
nahe Impulse und konkreter 
Austausch statt grauer Theorie. 
Im Anschluss gibt es Pizza und 
Wein zum Netzwerken – beides 
ist wie auch die Getränke wäh­
rend des Workshops im Ticket­
preis von 229 Euro enthalten. 
Die Plätze sind begrenzt. (ck)

Anmeldung per Mail gerne an: 
sl@sarahliedtke.com
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außerklinischen Intensivpflege

Intensivpflege-Wohngemeinschaften boomen. Doch neben der anspruchsvollen „guten Pflege“
am Patienten, gilt es die Rahmenbedingungen – vom Einrichtungsrecht über das Bauordnungs-
recht und das Leistungserbringerrecht des SGB V – zu beherrschen. Dieses Whitepaper ist eine
kompakte Arbeitshilfe für alle, die außerklinische Intensivpflege in ambulant betreuten Wohn-
gemeinschaften planen und betreiben wollen. Ziel ist es, eine erste Orientierung zu geben, auch
zum Thema der komplexen rechtlichen Anforderungen. So unterstützt das Whitepaper Entschei-
der aus der ambulanten wie stationären Pflege, aus Krankenhaus- und Ärztelandschaft bei der
Richtungsentscheidung zum Projekt „IP-WG“.

Lutz H. Michel
WG-Recht in der außerklinischen Intensivpflege
2023, eBook, 32,90 ¤, Best.-Nr. 22162

Jetzt bestellen! haeusliche-pflege.net/shop
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